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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Untersuchung von Gewaltbetroffenen, einschließlich der
Vertraulichen Spurensicherung, gehört mittlerweile zum rechtsmedizinischen,
teilweise auch zum klinischen Alltag. Mit der Neuregelung des SGB V steht das Konzept
der Vertraulichen Spurensicherung in Deutschland vor einer Umstrukturierung und
Professionalisierung.
Fragestellung: Vor Umsetzung der SGB-V-Neuregelung sollen Akzeptanz und
Erreichbarkeit der derzeitigen Angebote zur Vertraulichen Spurensicherung im Raum
Düsseldorf abgebildet werden.
Material und Methoden: Für die Jahre 2015–2022 erfolgte eine retrospektive
Datenanalyse aller Untersuchungen von Gewaltbetroffenen im Düsseldorfer Institut
für Rechtsmedizin. Einbezogen wurden die in behördlichem, konsiliarischem und
privatem Auftrag erfolgten Untersuchungen aller Altersgruppen. Der Fokus lag auf der
Dimension des realen Einzugsgebietes des Düsseldorfer Institutes für Rechtsmedizin.
Ergebnisse: Es lässt sich ein stetiger Anstieg der Anzahl der im privaten Auftrag
erfolgten Untersuchungen verzeichnen. Konkret hat sich die Anzahl von 88 privat
initiierten Untersuchungen im Jahr 2015 bis zum Jahr 2022 auf 172 Untersuchungen
mehr als verdoppelt. Hierbei fällt insbesondere auf, dass ein Großteil der untersuchten
Gewaltbetroffenen aus der unmittelbaren räumlichen Umgebung stammt. Von
insgesamt 1098 Untersuchungen hatten 881 Personen ihren Wohnsitz im Landkreis
Düsseldorf oder den unmittelbar angrenzenden Landkreisen Mettmann und Rhein-
Kreis Neuss.
Diskussion: Die Ergebnisse aus der Zeit vor der Umsetzung der SGB-V-Neuregelungen
belegen die Notwendigkeit eines engmaschigen Netzes aus Anlaufstellen für die
Vertrauliche Spurensicherung mit geschulten Ärztinnen und Ärzten. Der hohe Anteil
des Betroffenenkollektivs aus der direkten Nähe des Institutes zeigt auf, dass gerade
in einem bevölkerungsreichen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen (NRW) einige
wenige zentrale Einrichtungen nicht ausreichen, um flächendeckend qualitativ
hochwertige Vertrauliche Spurensicherung gewährleisten zu können.

Schlüsselwörter
Gewaltbetroffene · Ambulanz · Erreichbarkeit · Krankenbehandlung · SGB V

Hintergrund

DieUntersuchungvonBetroffenenundBe-
schuldigten im Zusammenhang mit kör-
perlicherund sexualisierterGewalt istmitt-
lerweile fester Bestandteil des rechtsme-
dizinischen Alltags. In Ergänzung zu den

Untersuchungen, die im Auftrag von er-
mittelnden Behörden und anderen öffent-
lichen Institutionen sowie als konsilärzt-
liche Untersuchungen durchgeführt wer-
den, gibt es seit mittlerweile vielen Jahren
an vielen rechtsmedizinischen Instituten
Gewaltopferambulanzen bzw. Rechtsme-
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dizinische Ambulanzen. Teilweise bieten
diese Ambulanzen auch die Möglichkeit
einer „Vertraulichen“ Spurensicherung als
direktes Angebot für Betroffene von Ge-
walt, also ohne Einschaltung der Ermitt-
lungsbehörden, an [8]. Solche Angebote
ermöglichen eine zeitnahe Untersuchung
und sachgerechteDokumentationder Ver-
letzungen sowie ggf. eine Sicherung von
Asservaten, ohne dass die Betroffenen un-
mittelbar eine polizeiliche Strafanzeige er-
statten müssen. Dadurch wird den Betrof-
fenen Zeit für ihre Entscheidung für oder
gegen eine Anzeige bei der Polizei gege-
ben. Dies ist umso wichtiger, als Betroffe-
ne häufig akut belastet, verunsichert und
womöglich auch traumatisiert sein kön-
nen. Bis sich der oder die Betroffene ent-
schieden hat, eine Anzeige zu erstatten,
können Befunde oder Spuren, ohne die
eine Gewalttat oftmals nicht mit der er-
forderlichen Sicherheit bewiesen werden
kann,möglicherweise nichtmehr erhoben
bzw. gesichert werden. Das Konzept der
Vertraulichen Spurensicherung trägt die-
ser Problematik Rechnung, im Fall einer
späteren Anzeige stehen erhobene Befun-
de und asservierte Spuren zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2004 unterhält das In-
stitut für Rechtsmedizin Düsseldorf eine
rechtsmedizinische Ambulanz, in der so-
wohl Untersuchungen im Auftrag von Er-
mittlungsbehörden durchgeführt werden
als auch das Angebot einer Vertraulichen
Spurensicherung besteht. Die Ambulanz
verzeichnet über die vergangenen Jahre
hinweg – bis auf die Pandemiejahre 2020
und 2021 – einen stetigen Anstieg der Un-
tersuchungszahlen. Den hier tätigen Ärz-
tinnen und Ärzten fällt dabei immer wie-
der auf, dass der Großteil der zu unter-
suchenden Personen aus Düsseldorf und
der unmittelbarenUmgebung zu kommen
scheint, selten jedoch aus dem entfernten
oder ländlichen Umland, in dem es auch
keine anderen Anlaufstellen gibt. Hiervon
betroffen sind insbesondere die Landkrei-
se Herne, Paderborn, Soest und Siegen-
Wittgenstein.

Auch an anderen Instituten nehmen
offenbar weniger Betroffene aus dem je-
weiligen strukturschwachen Umland das
Angebot der rechtsmedizinischen Unter-
suchungen wahr [12]. Es stellt sich teil-
weise als problematisch dar, Betroffene in
weiterer Entfernung zur Untersuchungs-

stelle mit dem Untersuchungsangebot zu
erreichen [26]. Dies lässt vermuten, dass
sich Betroffene tendenziell eher wohnort-
nah zur Untersuchung vorstellen, bei zu
weiten Wegen gar nicht gesehen werden
und somit eine Benachteiligung der Be-
troffenenausdemUmlandvorliegt.Daraus
ergäbe sich (politischer) Handlungsbedarf,
wenn Betroffene flächendeckend erreicht
werden sollen.

Dieser Handlungsbedarf soll durch die
Änderung des SGB V (§§ 27 (1) und 132k)
adressiert werden. Ziel dieser neuen Re-
gelungen ist es, mehr und flächendeckend
medizinischeAnlaufstellen für die Vertrau-
liche Spurensicherung zu schaffen; es soll
eine „hinreichendeAnzahl vongeeigneten
Einrichtungen oder Ärzten“ gewährleistet
werden [24], die solche Leistungen an-
bieten können. Vor diesem Hintergrund
wurde die Vertrauliche Spurensicherung
als Krankenbehandlung definiert; entspre-
chendeLeistungen sollenmit dengesetzli-
chen Krankenkassen abgerechnet werden
können.DieBehandlungschließteineSpu-
rensicherung, einschließlich Dokumenta-
tion, Laboruntersuchungen sowie Aufbe-
wahrung der sichergestellten Befunde mit
ein [25].

Während der Erstellung dieses Beitra-
ges fanden Verhandlungen unter Einbe-
ziehung des Landes NRW sowie von Ver-
treter/innen der Krankenkassen, der Kran-
kenhausgesellschaft und der Rechtsmedi-
zin statt; deren Ziel war die Umsetzung
dieser neuen gesetzlichen Regeln.

Fragestellung

Die vorliegende Erhebung dient der Dar-
stellung der Akzeptanz und Erreichbarkeit
von Angeboten zur vertraulichen Spuren-
sicherung vor der Umsetzung des neu-
en Konzeptes, sodass ein „T0-Datensatz“
für eine spätere Erhebung zur Frage des
Erfolges der aus der Umsetzung der ge-
setzlichen Neuregelungen resultierenden
Konzepte (bessere Abdeckung in der Flä-
che?) vorliegt. Dazu wurden die Daten al-
ler in privatem Auftrag erfolgten Unter-
suchungen größtenteils von erwachsenen
Personen der Rechtsmedizinischen Ambu-
lanz im Rahmen der Vertraulichen Spuren-
sicherung am Institut für Rechtsmedizin
im Universitätsklinikum Düsseldorf ausge-

wertet; im Fokus standen dabei die Jahre
2015–2022.

Material undMethoden

Es erfolgte eine retrospektive Analyse der
in den Jahren 2015–2022 insgesamt 1098
Untersuchungen ohne polizeiliche Anzei-
ge (vertrauliche Spurensicherung), die im
Fokus der Auswertung lagen. Hierbei han-
delte es sich fast ausschließlich um Unter-
suchungen erwachsener Personen; in Ein-
zelfällen stellten sich Erwachsene zur Do-
kumentation von Verletzungen ihrer Kin-
der oder auch ältere Jugendliche eigen-
ständigzurUntersuchungvor. Zudemwur-
den die Daten von 1431 im Auftrag von
Ermittlungsbehörden sowie im konsiliari-
schen Auftrag durchgeführten klinisch-fo-
rensischen Untersuchungen des Düssel-
dorfer Institutes für Rechtsmedizin heran-
gezogen. Das Düsseldorfer Einzugsgebiet
für polizeiliche Untersuchungen erstreckt
sich hierbei auf die Landkreise Düsseldorf,
Mettmann, Rhein-Kreis Neuss, Mönchen-
gladbach,Viersen, Solingen,Wuppertal so-
wie teils Krefeld und Heinsberg.

Im Fokus der Auswertung lagen der
Wohnort der untersuchten Personen und
somit die Dimension des realen Einzugs-
gebietes des Institutes. Soweit vorhanden
bzw. möglich, wurden die Postleitzahl des
Wohnortes der untersuchten Person zum
ZeitpunktderUntersuchung sowiedasUn-
tersuchungsdatum erfasst, anonym in ei-
ner Excel-Tabelle hinterlegt und anschlie-
ßend mittels Pivot-Tabellen ausgewertet.
Die Fälle, bei denen eine korrekte Angabe
oder Dokumentation der Postleitzahl fehl-
te, wurden für die Analyse des Wohnortes
ausgeschlossen. Zudem wurden die Ent-
wicklung der Untersuchungszahlen sowie
die Verteilungder Untersuchungen auf die
einzelnen Wochentage und Monate be-
trachtet.

Ergebnisse

Die in den Jahren 2015–2022 insgesamt
1098 privat angestoßenen Untersuchun-
gen fanden ausschließlich in der Ambu-
lanz des Instituts für Rechtsmedizin statt.
Die1431ermittlungsbehördlichundkonsi-
liarisch beauftragten Untersuchungen er-
folgten sowohl in der Ambulanz als auch in
Kliniken, in denen die von Gewalt betrof-
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Abb. 19Anzahl der pri-
vaten undbehördlich/
konsiliarisch beauftragten
Untersuchungen der Jahre
2015–2022

fenen Personen behandelt wurden, und in
denDienststellenauftraggebenderPolizei-
behörden. Über die Jahre hinweg ließ sich
ein stetiger Anstieg der Untersuchungs-
zahlen verzeichnen.Waren es im Jahr 2015
noch 88 private und 110 behördlich bzw.
konsiliarischbeauftragteUntersuchungen,
so wurden im Jahr 2022 bereits 172 bzw.
193 Personen untersucht. Für die privat
beauftragten Untersuchungen entspricht
dies einer etwa 95%igen Zunahme. Le-
diglich in den pandemiegeprägten Jahren
2020 und 2021 konnte ein diskreter Rück-
gang der Untersuchungszahlen im Ver-
gleichzudenVorjahrenfestgestelltwerden
(. Abb. 1).

Betrachtet man die Verteilung der pri-
vatenUntersuchungenderJahre2015–2022
auf die einzelnen Monate, so fanden mit
durchschnittlich 122 (11,11%) diemeisten
Untersuchungen im Monat August statt,
gefolgt von durchschnittlich 108 (9,83%)
Untersuchungen im Juli und durchschnitt-
lich 101 (9,19%) im September. Insge-
samt verzeichnen die Sommermonate
tendenziell eine diskret höhere Anzahl an
Untersuchungen als die Wintermonate.
Ein ähnliches Verteilungsmuster ist auch
bei den konsiliarisch bzw. im behördli-
chen Auftrag erfolgten Untersuchungen
zu erkennen (. Abb. 2).

Mit Blick auf die Verteilung privater Un-
tersuchungen auf die einzelnen Wochen-
tagewar derMontag über die Jahre durch-
schnittlich der am häufigsten frequentier-
teUntersuchungstag,gefolgtvonDienstag

undMittwoch. Die mit Abstand wenigsten
Untersuchungen im privaten Auftrag er-
folgten im gesamten Erfassungszeitraum
am Wochenende mit insgesamt 6 unter-
suchtenPersonenanSamstagenund7Per-
sonen an Sonntagen (.Abb. 3).

Von den insgesamt 1098 im Privat-
auftrag erfolgten Untersuchungen hatte
der Großteil der von Gewalt Betroffenen
(1005 Personen, 91,53%) seinen Wohn-
sitz in Nordrhein-Westfalen, 14 (0,36%) in
denübrigenBundesländernDeutschlands.
4 Personen (0,36%) waren ohne festen
Wohnsitz, eine Person (0,09%) hatte ih-
re Wohnadresse im Ausland. In 74 Fällen
(6,74%) wurde die Postleitzahl des Wohn-
sitzesderuntersuchtenPersonnicht/falsch
dokumentiert bzw. von der Person nicht
oder inkorrekt angegeben (.Abb. 4).

Nach Zuordnung der Postleitzahlen der
1005 Untersuchungen in Landkreise, bei
derdieBetroffenenihrenWohnsitz inNord-
rhein-Westfalen angegeben haben, ergibt
sich die in . Abb. 5 gezeigte Verteilung.

Der mit Abstand größte Anteil der
Untersuchten, genau 703 Personen, hatte
den Wohnsitz im Landkreis Düsseldorf
(ca. 620.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner) angegeben. Aus dem Landkreis
Mettmann (ca. 486.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner) stammten 90 Per-
sonen, gefolgt vom Rhein-Kreis Neuss
(ca. 451.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner) mit 88 Personen. Den Landkreis
Mönchengladbach (ca. 262.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner) gaben noch

18 Untersuchte als ihren Wohnsitz an, aus
Kleve (ca. 311.000 Einwohnerinnen und
Einwohner) stammten beispielsweise nur
4 Personen. Von den zu Düsseldorf weiter
entfernten Landkreisen stellte sich inner-
halb der 8 Jahre jeweils nur eine Person
aus z. B. Lippe (ca. 350.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner) oder Bielefeld
(ca. 363.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner) vor. Zahlreiche Landkreise wie
Paderborn (ca. 308.000 Einwohnerinnen
und Einwohner), Höxter (ca. 142.000
Einwohnerinnen und Einwohner) oder
Herford (ca. 252.000 Einwohnerinnen und
Einwohner) bliebenohneVorstellungeiner
gewaltbetroffenen Person.

Diskussion

Für den untersuchten Zeitraum von 8 Jah-
ren ließ sich am Institut für Rechtsme-
dizin Düsseldorf insgesamt eine stetige
Zunahme der Untersuchungszahlen ver-
zeichnen. Ähnliche Tendenzenwurdenbe-
reits von anderen rechtsmedizinischen In-
stituten berichtet [4, 12, 22]. Insbesonde-
re bei den im privaten Auftrag erfolgten
Untersuchungen ist ein deutlicher Anstieg
festzustellen. Die insgesamt kontinuierlich
steigenden Zahlen in privatem Auftrag
erfolgter Untersuchungen in Düsseldorf
spiegeln den grundsätzlichen Bedarf an
Untersuchungsstellen für Gewaltbetroffe-
ne wider.

In den „Pandemiejahren“ 2020 und
2021 stand das Untersuchungsange-
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Abb. 28 Verteilung der privaten undbehördlich/konsiliarisch beauftragtenUntersuchungender Jahre 2015–2022 auf die
einzelnenMonate

Abb. 38 Verteilung privater Untersuchungen der Jahre 2015–2022 auf die einzelnenWochentage

Abb. 49Herkunft
der vonGewalt be-
troffenen Personen,
die sich in privatem
Auftrag zur Unter-
suchung im Insti-
tut für Rechtsme-
dizin in den Jahren
2015–2022 vorstell-
ten

bot der Ambulanz der Rechtsmedizin
Düsseldorf uneingeschränkt zur Verfü-
gung; es war ein diskreter Rückgang
an Untersuchungen von Privatpersonen
zu verzeichnen. Die vielerorts imple-
mentierten Lockdown-Beschränkungen
könnten zu einem Rückgang der Gewalt
durch Fremdtäter*innengeführt haben; so
sank der Anteil der Fremdtäterinnen und
Fremdtäter gemäß den Polizeistatistiken
Nordrhein-Westfalens beispielsweise bei
vorsätzlicher und einfacher Körperverlet-
zung [18–20]. Die Anzahl der Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung
hat sich in den vergangenen Jahren im
Landkreis Düsseldorf jedoch unabhängig
von der Pandemie annähernd verdrei-
facht [17]. Auch ist ein Anstieg der Fälle
von Gewalt im sozialen Nahraum unter
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Abb. 58Häufigkeiten der im privaten Auftrag erfolgtenUntersuchungen der Jahre 2015–2022, verteilt auf die einzelnen
LandkreiseNordrhein-Westfalens;einehellgraue Färbungzeigt,dasskeineUntersuchungeinerPersonausdiesemLandkreis
erfolgt ist, eine dunkelrote Färbung hingegen spricht für eine hohe Anzahl an Personen aus diesemLandkreis

Pandemiebedingungen anzunehmen [23,
27]; dieser Effekt ließ sich zumindest für
das Hellfeld bestätigen [21]. Bewegungs-
einschränkung und Isolation, Verlust des
Arbeitsplatzes,Zusammenlebenaufengen
Raum, Stress und Angst sind entsprechen-
de Risikofaktoren. Gleichzeitig war lange
der Zugang zu Hilfsnetzwerken erschwert;
Betroffene waren den gewaltausübenden
Personen ausgeliefert und hatten kei-
nen Zugang zu Unterstützungsangeboten
[1, 3, 6, 11]. Bevölkerungsrepräsentative
Dunkelfeldbefragungen vor und während
der Lockdown-Beschränkungen in der
Schweiz und in Deutschland ergaben zu-
nächst keinen signifikanten Unterschied
der Häufigkeit häuslicher Gewalt [2, 9].

Für das Institut für Rechtsmedizin in
Düsseldorf ist rückblickend festzustellen,
dass das hier angesiedelte Angebot der
Vertraulichen Spurensicherung während
der Pandemie scheinbar weiter relativ gut
erreichbar war. Offenbar wirkten hier der

hohe Bekanntheitsgrad der sehr lange
bestehenden Ambulanz und der nieder-
schwellige Zugang in einem Klinikum.

Betrachtet man die Zahlen der im Pri-
vatauftrag erfolgten Untersuchungen hin-
sichtlich ihrer Verteilung auf die einzelnen
Monate, soverzeichnendieSommermona-
teetwasmehrUntersuchungen. Insgesamt
ergaben sich dahingehend jedoch keine
signifikanten Unterschiede, und es ist von
einem über das Jahr weitgehend gleich-
bleibenden Aufkommen an Untersuchun-
gen bzw. Bedarf an Untersuchungsstellen
auszugehen.

Bezüglich der Verteilung der Untersu-
chungen auf die einzelnen Wochentage
zeigte sich eine deutliche Unterrepräsen-
tation der Wochenendtage Samstag und
Sonntag. Dieser Umstand ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Gewaltopferambu-
lanz des Institutes für Rechtsmedizin Un-
tersuchungen im privaten Auftrag amWo-
chenendenicht anbieten kann. Private Un-

tersuchungen an den Wochenenden kön-
nenmittlerweile aber dank umfangreicher
Schulungen und rechtsmedizinischer Un-
terstützung via iGOBSIS (gobsis.de, telefo-
nische Beratung) in der allgemeinen, der
pädiatrischen und der gynäkologischen
Notaufnahme erfolgen. Die Zahlen dieser
Vorstellungen in den Notaufnahmen wur-
den hier aber nicht erfasst, da der Beginn
der Teilnahme am Projekt iGOBSIS der je-
weiligen Notaufnahmen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten im Erhebungszeitraum
erfolgte und einige Notaufnahmen teils
erst seit kürzerer Zeit partizipieren. Unter-
suchungen an Samstagen und Sonntagen
durch den rechtsmedizinischen Rufbereit-
schaftsdienst erfolgten hauptsächlich im
Auftrag der ermittelnden Behörden oder
nach konsiliarischer Anfrage der medizini-
schen Kolleginnen und Kollegen. Die Un-
tersuchungen, bei denen eine konsiliari-
sche Unterstützung in Form einer Untersu-
chung durch die Rechtsmedizin erfolgte,
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wurden indieAuswertungmiteinbezogen.
Eine generell geringere Nachfrage nach
Vertraulicher Spurensicherung ist deshalb
ausdenerhobenenDatennichtabzuleiten;
gerade Notaufnahmen berichten ein ver-
mehrtes Untersuchungsaufkommen von
Gewalt betroffener Personen am Wochen-
ende [14].

In der Gesamtauswertung wurden
die meisten Untersuchungen an Mon-
tagen durchgeführt, was wiederum den
Öffnungszeiten der rechtsmedizinischen
Ambulanz und der Einrichtungen des
psychosozialen Hilfenetzwerkes und dem
daraus folgenden Nachhang an Fällen
des vorausgegangenen Wochenendes
geschuldet sein mag. Unabhängig von
einem vermehrten Aufkommen von Un-
tersuchungen an bestimmten Wochen-
tagen bedarf es für Betroffene einer
idealerweise jederzeit erreichbaren qua-
lifizierten Anlaufstelle zur Untersuchung
einschließlich Verletzungsdokumentation
und Spurensicherung.

Die initial vermutete Unterrepräsenta-
tion Betroffener mit Wohnsitz im struktur-
schwachen, regionalen Umland ließ sich
imRahmenunserer Studie bestätigen. Von
den von Gewalt betroffenen Personen mit
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die sich
zur Untersuchung vorstellten, stammten
90,35% aus dem unmittelbaren Einzugs-
gebiet des Institutes für Rechtsmedizin
Düsseldorf, dagegen lediglich 9,65% aus
anderen Landkreisen Nordrhein-Westfa-
lens.

Die Erreichbarkeit der Anlaufstelle
„Institut für Rechtsmedizin Düsseldorf“
nahm, wie bereits . Abb. 5 eindrücklich
darstellt, mit der Entfernung des Wohnor-
tes der Betroffenen rasch ab. Die Ursache
der im Vergleich maßgeblich höheren
Anzahl an Untersuchungen von Betroffe-
nen mit privatem Untersuchungsauftrag
und Wohnsitz im Landkreis Düsseldorf
ist somit am ehesten auf die Nähe zu
einer kostenfreien, niederschwelligen Un-
tersuchungsmöglichkeit zurückzuführen.
Die bislang fehlende Erreichbarkeit von
Untersuchungsstellen für Privatpersonen
in strukturschwachen Regionen ist sicher
ungünstig, wenn Flächendeckung erreicht
werden soll.

Zwar ist aufgrund der geringeren Be-
völkerungsdichte in weniger dicht besie-
delten, ländlichen Gebieten von einer ver-

gleichsweisegeringerenAnzahl anvonGe-
walt betroffener Personen als in urbanen
Ballungsgebieten auszugehen, ein grund-
sätzlicher Bedarf ist dennoch anzuneh-
men. Die Relevanz niederschwelliger An-
gebote zeigte sich beispielsweise in einer
Zunahme von Untersuchungen nach Eta-
blierung einer regionalen Untersuchungs-
stelle imKreisPinneberg[7]alsAußenstelle
des Hamburger Institutes für Rechtsmedi-
zin.

Unabhängig von der Anzahl der Un-
tersuchungen sollte jeder von Gewalt be-
troffenen Person – unabhängig von ihrem
Wohn- bzw. Aufenthaltsort – der Zugang
zu einer fachgerechten Untersuchung und
Verletzungsdokumentation möglich sein.

Im Koalitionsvertrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen für die Jahre 2012–2017
ist bereits ein bedarfsgerechtes Ange-
bot zur anonymen Spurensicherung bei
sexualisierter und häuslicher Gewalt ange-
strebt worden [16]. Der Koalitionsvertrag
der nordrhein-westfälischen Landesre-
gierung von 2017–2022 postulierte ei-
ne deutschlandweite Ermöglichung der
anonymisierten Beweissicherung bei Ge-
walt- und Missbrauchsfällen [5], und laut
Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode
soll die gerichtsverwertbare vertrauliche
Beweissicherung flächendeckend und
wohnortnah umgesetzt werden [10]. Dies
soll nun durch die Umsetzung des SGB V
verwirklicht werden.

Konkret sollen zur Verbesserung der
Versorgung des strukturschwachen Um-
landes bereits etablierte medizinische
Strukturen wie beispielsweise der nieder-
gelassenen Kolleginnen und Kollegen an-
derer Fachbereiche wie Gynäkologie und
Pädiatrie, der zentralen Notaufnahmen
nahegelegener Praxen und unfallchirurgi-
sche Kliniken eingebunden werden. Diese
stellen oftmals eine erste Anlaufstelle für
gewaltbetroffene Personen dar [13–15]
und sind in der Regel gut bekannt und
erreichbar. Eine optimale Versorgung setzt
hierbei jedoch voraus, dass Ärztinnen und
Ärzte Gewaltfolgen richtig einordnen, sie
gerichtsfest dokumentieren, Spuren kor-
rekt sichern und Betroffene sachkundig zu
weiterführenden beratenden und thera-
peutischen Angeboten im psychosozialen
Sektor informieren und ggf. weiterleiten
können.

Hierfür soll das in Düsseldorf angesie-
delte Projekt iGOBSIS (gobsis.de) samt sei-
nem bereits bestehenden Netz aus Klini-
ken und Praxen im Zuge der Umsetzung
derNeuregelungendes SGB Vausgeweitet
werden. Das iGOBSIS-Konzept unterstützt
Ärztinnen und Ärzte aus ganz Nordrhein-
Westfalen über ein Informationsportal so-
wie eine webbasierte Dokumentationsan-
wendungbeidergerichtsfestenDokumen-
tation und regelt den Transport und die
sachgemäße Lagerung von asservierten
Spurenträgern. Begleitend finden regel-
mäßige Schulungen zur Versorgung von
Gewalt betroffener Personen statt, und es
besteht das Angebot einer jederzeit er-
reichbaren, telekonsiliarischen, rechtsme-
dizinischen Beratung. Diese bereits eta-
blierten Strukturen sollen erhalten bleiben
und durch Teilnahmeweiterer Kliniken ins-
besondere in den Düsseldorf-fernen Land-
kreisen Nordrhein-Westfalens und weite-
rer rechtsmedizinischer Institute erweitert
werden.Dabei soll iGOBSIS fürdieErtüchti-
gung von Kliniken, zur Qualitätssicherung
sowie für ein Monitoring der Nutzung des
Angebotes in der Fläche genutzt werden.

Fazit für die Praxis

Die hier präsentierten Daten aus der Zeit
vor der Umsetzung der Neuregelungen des
SGB V belegen die dringende Notwendigkeit
von Maßnahmen, die eine leichte Erreichbar-
keit von Anlaufstellen für die Vertrauliche
Spurensicherung eröffnen. Dazu braucht es
gute Konzepte; der Weg zu flächendecken-
den Angeboten ist weit. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die dafür in NRW in Entwicklung be-
findliche Strategie gute Voraussetzungen
dafür schafft, dass eine gewaltbetroffene
Person, unabhängig von Wohn- oder Vor-
fallsort in Nordrhein-Westfalen, sich jederzeit
in der nächstgelegenen Klinik zeitnah zur
kostenfreien, anonymen, gerichtsfesten Un-
tersuchung, Verletzungsdokumentation und
Spurensicherung vorstellen kann. Dies wird
durch eine entsprechendeDatenerhebung zu
prüfen sein.
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Abstract

Confidential securing of evidence requires short distances. Utilization of
the services in the Düsseldorf area prior to implementation of the new
regulations of §§27 (1) and 132k of the Social Security Code V (SGB V)

Background: The examination of victims of violence including the confidential securing
of evidence is now part of normal working practices within forensic medicine and in
certain clinics. With the amendment of the Social Security Code V (SGB V) in Germany
the concept of confidential securing of evidence in Germany deals with restructuring
and professionalization.
Objective: Prior to the implementation of the amendment of SGB V, the acceptance
and accessibility of the supplied confidential securing of evidence are presented.
Method: A retrospective data analysis for the years 2015–2022 was performed
reviewing the number of examinations of victims of violence in the Institute of Forensic
Medicine in Düsseldorf. The examinations were carried out on behalf of the authorities,
on a consultative basis and on a private basis and included all age groups. The focus
of the analysis was the dimension of the actual catchment area of the Institute for
Forensic Medicine in Düsseldorf.
Results: There has been a steady increase in the number of privately commissioned
examinations, specifically the number of privately initiated examinations more than
doubled from 88 to 172 between 2015 and 2022. It is particularly notable that the
majority of the victims of violence examined came from the immediate vicinity; of 1098
investigations, 881 persons reported a place of residence in the district of Düsseldorf or
the directly neighboring districts of Mettmann and Rhein-Kreis Neuss.
Conclusion: The results from the period preceding the amendment of SGB V
demonstrate the necessity of an extensive network of focal points for confidential
securing of evidence performed by trained doctors. The high proportion of the affected
collective in the direct vicinity of the institute shows that in a densely populated federal
state such as North Rhine-Westphalia (NRW), a small number of central institutions
is insufficient to guarantee a comprehensive high-quality confidential collection of
forensic evidence.
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